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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TF) 
(§ 9 BauGB und § 9a BauGB) 
 
Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 1 bis 14 BauNVO) 
 

Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO) 
1  Das sonstige Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „gewerbliche 

Schweinetierhaltungsanlagen“ dient der Unterbringung von Wirtschaftsstellen eines 
landwirtschaftlichen Betriebes mit Schweinehaltung.  

Allgemein zulässig sind: 

• maximal 1.500 Schweinemastplätze 
• maximal 1.225 Sauen-, Jungsauen- und Eberplätze 
• maximal 5.288 Ferkelaufzuchtplätze 
• landwirtschaftliche Gebäude und Anlagen 
• Wohnhäuser und Wohnungen für Betriebsinhaber, -mitarbeiter und ehemalige -inhaber 
• Stellplätze und Garagen im Sinne von 12 BauNVO 
• Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO 

Maße der baulichen Anlagen (§ 9 (1) NR. 1 BauGB und §§ 16 bis 21a BauNVO) 
2  Höhe der baulichen Anlagen (gem. § 18 BauNVO) 

• Oberer Bezugspunkt für die Berechnung der  

-  Anlagenhöhe (AH) ist der obere Anlagenabschluss ohne Vegetation. 

-  Gebäudehöhe (GH) ist die obere Dachkante oder der Wandabschluss. 

•  Unterer Bezugspunkt für die Berechnung der Höhen ist Normalhöhennull (NHN)  
in Metern (m). 

Abweichende Bauweise (§ 22 BauNVO) 
3  Bei abweichender Bauweise darf die nach § 22 Abs. 2 Satz 2 BauNVO zulässige Gebäudelänge 

von 50 m überschritten werden. Die Abstandsvorschriften des § 6 Bauordnung NRW bleiben 
unberührt. 

Natur- und landschaftsbezogene Festsetzungen (§ 9 (1) Nr. 20 und 25a BauGB) 
Vermeidungsmaßnahmen 
4  Im sonstigen Sondergebiet (SO) ist außerhalb von Gebäuden nur insektenfreundliche Beleuchtung 

zulässig – siehe Hinweis Nr. 9 

5  Eine ökologische Baubegleitung ist bei Gebäudeabriss vom 15.03. bis 30.10. für Fledermäuse und 
Gebäudebrüter von fachkundiger Person inkl. Dokumentation vorzusehen. 

Pflanzgebote 
6  Auf den gekennzeichneten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen mit der Kennzeichnung TF 6 ist eine 4-reihige Hecke nach der Pflanzempfehlung 
und dem zugehörigen Pflanzschema anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

Dachbegrünung 

7  Flachdächer und flach geneigte Dächer bis max. 15 Grad Dachneigung der neuen Gebäude sind 
fachgerecht zu begrünen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Die wirksame Substratschicht hat 
mindestens 10 cm zu betragen. 

Unbebaute Flächen 

8  Die unbebauten Flächen der Grundstücke, die nicht zur Erschließung der Gebäude innerhalb des 
Baugrundstücks erforderlich sind, sind gärtnerisch anzulegen, dauerhaft zu pflegen und zu 
erhalten. Nur untergeordnete Flächen dürfen mit Schotter, Kies oder ähnlichem Belag belegt sein. 
Stellplätze sind mit dauerhaft wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. 

KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE (H) 
(§ 9 Abs. 5 BauGB und § 9 Abs. 6 BauGB) 
 
1 Kampfmittel 

Es kann keine Garantie für die Freiheit von Kampfmitteln gegeben werden. Bei der Durchführung 
aller bodeneingreifenden Bauarbeiten ist Vorsicht geboten. Bei Munitionsfunden, bei Erdaushub mit 
außergewöhnlicher Verfärbung oder bei verdächtigen Gegenständen sind die Arbeiten sofort 
einzustellen und der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 30 
08 65, 40408 Düsseldorf durch die Ordnungsbehörde der Stadt Straelen oder die Polizei zu 
verständigen. 

2 Leitungsschutz 
Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das dargestellte Baugelände frei von 
unterirdischen Leitungen ist. Alle Arbeiten in der Nähe von Ver- und Entsorgungsleitungen sind mit 
besonderer Sorgfalt auszuführen. Bei Strom- und Gasleitungen besteht Lebensgefahr. Vor Beginn 
der Bauarbeiten ist die Linienführung zu beachten und Kontakt mit dem jeweiligen Versorger 
aufzunehmen. Die Versorgungsunternehmen übernehmen keinerlei Haftungen für irgendwelche 
Schäden oder Unfälle, die mit den durchzuführenden Maßnahmen in Verbindung stehen. Leitungen 
von Wasserversorgungsanlagen sind von allen störenden Einflüssen freizuhalten. Das DVWG 
Arbeitsblatt GW 125 – Anpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen ist zu 
beachten. 

3 Boden- und Bodendenkmalschutz 
Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist der Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung 
oder Änderung von baulichen Anlagen in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu 
schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und später 
wieder einzubauen. 
 
Bei Bodeneingriffen ist Folgendes zu berücksichtigen: 
• Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Archäologie für 

Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-Museum für Naturkunde, Referat 
Paläontologie, Sentruper Straße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen.  

• Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, Einzelfunde, aber auch 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) sind der Gemeinde 
als Untere Denkmalbehörde und der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Münster (Tel. 
0251/591 8911) unverzüglich zu melden. Ihre Lage im Gelände darf nicht verändert werden (§§ 
16 und 17 DSchG NRW).  

• Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten der betroffenen 
Grundstücke zu gestatten, um ggf. archäologische und/oder paläontologische Untersuchungen 
durchführen zu können (§ 26 (2) DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer 
der Untersuchungen freizuhalten. 

4 Löschwasserversorgung 

Der Löschwasserbedarf wird unter Berücksichtigung der baulichen Nutzung und der Gefahr der 
Brandausbreitung auf 96 m³/h (1.600 l/min.) für eine Löschzeit von zwei Stunden festgestellt.   

5 Eigenversorgung mit Trink-, Betriebs- und Löschwasser 
Eigentümerwechsel, Errichtung, Veränderung und Inbetriebnahme von Wasserversorgungsanlagen 
i. S. des § 3 Nr. 2 TrinkwV sind der unteren Gesundheitsbehörde mindestens vier Wochen vorher 
anzuzeigen (§ 13 (1) TrinkwV). 

6 Überflutungsschutz  

Jeder Eigentümer hat sein Grundstück gegen Überflutung infolge von Starkregenereignissen zu
schützen. Eine Überflutung kann eintreten, wenn im Gelände, auf Straßen oder Hofflächen kurzzeitig
aufgestautes Oberflächenwasser – häufig an Geländetiefpunkten und auch bei Hanglagen – über tief
liegende Hauseingänge, Kellerfenster oder Garageneinfahrten in die Gebäude eindringt und dort
Schäden verursacht, ohne dass ein Mangel in der Kanalisation vorliegt. Für Grundstücke mit
bebauten und befestigten Flächen von mehr als 800 m² ist nach DIN 1986-100 eine 
Überflutungsprüfung durchzuführen. Es wird u. a. empfohlen, die Oberkante des
Erdgeschossfußbodens mindestens 0,30 m höher als die Erschließungsstraße (Körversweg) zu
legen. 

7 Waldschutzabstand 
Im Wald oder in einem Abstand von weniger als einhundert Meter vom Waldrand ist außerhalb 
einer von der Forstbehörde errichteten oder genehmigten und entsprechend gekennzeichneten 
Anlage das Anzünden oder Unterhalten eines Feuers oder die Benutzung eines Grillgerätes sowie 
das Lagern von leicht entzündlichen Stoffen nicht zulässig: Die Forstbehörde kann auf Antrag eine 
Befreiung von dem Verbot erteilen (§ 47 (1) LFoG). Der Satz gilt u.a. nicht für Personen, die auf 
Grund sonstiger Vorschriften zulässige oder behördliche angeordnete oder genehmigte 
Maßnahmen durchführen. (§ 47 (2) Nr. 2 LFoG) 

8 Externe Ausgleichsmaßnahme 
Die Planung verursacht durch Eingriffe in Natur und Landschaft ein extern auszugleichendes 
ökologisches Defizit in Höhe von 109.472 Ökopunktwerteinheiten. Die Ablösung erfolgt über 
………………………………………………. 

Lage externe Ausgleichsfläche (Benennung steht noch aus.) 
 

 

 

 

 

 

(Plan wird im weiteren Verfahren eingefügt.) 

 

 

 

 

 

 

 

9 Artenschutz 
Insektenfreundliche Außenbeleuchtung 

• Verwendung von insektenverträglichen Leuchtmitteln mit einem eingeschränkten 
Spektralbereich (Spektralbereich 570 bis 630 nm), z.B. warmweiße LED (3000-2700 K). 

• Verwendung geschlossener nach unten ausgerichteter Lampentypen mit einer 
Lichtabschirmung (Abblendung) nach oben und zur Seite. 

• Begrenzung der Leuchtpunkthöhe auf das unbedingt erforderliche Maß. Vorzugsweise sind 
mehrere schwächere, niedrig angebrachte Lichtquellen zu verwenden als wenige hohe, 
aber dafür stärkere Lichtquellen. 

• Bei der Installation von Lichtquellen sind abschirmende Wirkungen von Gebäuden, Mauern 
usw. zu berücksichtigen und zur Vermeidung von Abstrahlungen ggf. in Richtung 
umliegender Dunkelräume zu nutzen. 

• Bei der Installation von Lichtquellen sind auch reflektierende Wirkungen baulicher Anlagen 
(Gebäude, Mauern etc.) zu berücksichtigen. Eine intensive indirekte Beleuchtung ggf. in 
Richtung von Dunkelräumen durch eine helle Rückstrahlung angestrahlter Objekte ist durch 
ein angepasstes Beleuchtungsmanagement / Auswahl von Standorten, Technik, 
Anordnung o. ä. zu vermeiden. 

• Gegebenenfalls sind abschirmende Pflanzungen eine Möglichkeit, um die Beleuchtung von 
Waldrändern zu minimieren. 

Fällarbeiten 

• Fällarbeiten sind vom 01.10. bis 28. / 29.02. zulässig. 

10 Zustimmungserfordernis 
Genehmigung bedürfen der Zustimmung der Bundeswehrverwaltung, wenn die Höhe bauliche 
Anlagen einschließlich zulässiger Überschreitungen für untergeordnete Gebäudeteile und 
technische Aufbauten eine Höhe von 20,0 m über dem Gelände überschreitet. 

11 Möglichkeit der Einsichtnahme in die Rechtsvorschriften und Normen 
Die im Zusammenhang mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten Vorschriften 
(Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Normen, VDI-Richtlinien und sonstige Regelwerke) sowie 
Gutachten können bei der Stadt Straelen während der Dienststunden eingesehen werden.  

12 Datenmaterial  
Der Bebauungsplan wurde auf einer grafischen Datenverarbeitungsanlage erstellt. Digitale 
Kartengrundlage, Format: ALKIS-NAS, UTM 32, Gemarkung: Straelen, Flur: 29, Flurstück u.a. 52, 
Quelle: Bezirksregierung Köln, Planzeichnung zur Maßentnahme nur bedingt geeignet. Es besteht 
keine Gewähr für Maßhaftigkeit. Bei Vermessung sind etwaige Differenzen auszugleichen. 

13 Umweltrelevante Fachuntersuchungen 
Im Zusammenhang mit der Aufstellung dieses Planes wurden die folgenden umweltrelevanten 
Fachuntersuchungen erstellt: 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Artenschutzprüfung der Stufe I zum 
Bebauungsplan Nr. 80 „Körversweg“ in Straelen. Stand: 03.08.2023. Bearbeitung: öKon 
GmbH. Liboristr. 13. 48155 Münster 

• Geruchs- und Ammoniak-Gutachten – Immissionsprognose – zur 41. Änderung des 
Flächennutzungsplans zum Bebauungsplan Nr. 80 am Körversweg in 47638 Straelen. 
Bericht Nr. G-208-04 vom 3.4.2023. Bearbeitung: Ingenieurbüro für Abfallwirtschaft und 
Immissionsschutz Richters & Hüls Erhardstraße 9 in 48683 Ahaus 

Die vorgenannten Fachgutachten können an folgendem Ort während der Dienstzeiten eingesehen 
werden: 
Stadt Straelen, Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Infrastruktur, Rathausstraße 1, 47638 Straelen 

 

Pflanzempfehlung für eine 4-reihige Hecke  

Abk. 
Pflanzenart  
deutscher Name 

Pflanzenart  
wissenschaftl. Name 

für z. B. 
20 m 

SL Schlehe Prunus spinosa 10 
WD Weißdorn Crataegus monogyna 12 
HU Hundsrose Rosa canina 8 
HA Hasel Corylus avellana 12 
HR Roter Hartriegel Cornus sanguinea 6 
SH Schwarzer Holunder Sambucus nigra 6 
PF Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 5 
EI Stieleiche Quercus robur 3 
FA Feldahorn Acer campestre 6 
HB Hainbuche Carpinus betulus 6 
ES Esche Fraxinus excelsior 3 
FB Faulbaum Frangula alnus 3 

  Summe 80 
 
 

4-reihige Hecke: Pflanzschema für 20 m 
Saum Reihenabstand Saum 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 
ES HA  

20,0 

 Pflanzgrößen:   
Stieleiche, 2x verpflanzt 
Hainbuche, 2x verpflanzt 
Heister mit Ballen, 150/200 cm 
Esche, 2x verpflanzt, Heister ohne Ballen, 
150/200 cm 

alle anderen Gehölze verpflanzte Sträucher 
ohne Ballen, 80/120 cm, mindestens 3-5 TR 

BdB-Qualität 

 
 

Pflanzschema bis zum Ende  
der Pflanzung wiederholen,  
Pflanzabstand innerhalb  
der Reihen: 1,0 m. 

HA HA 
WD HA 

WD HA 
HB HR 

SH HR 
HR HB 

HR WD 
HR WD 

HR WD 
WD WD 

FA EI 
SL SH 

SL SH 
HA HU 

ES HU 
HA HU 

HA HU 
HA SH 

HA HB 
PF HU 

HB HA 
PF HU 

PF HA 
EI PF 

FA PF 
FA SH 

FA SH 
HU EI 

FB SL 
WD WD 

HB WD 
WD SL 

WD SL 
ES SL 

FA SL 
FB SL 

FB SL 
SL HU 

FA HB 

 
 

VERFAHRENSÜBERSICHT 
 

  

Der Rat der Stadt Straelen hat am ………….. 
gem. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung dieses 
Bebauungsplanes beschlossen. 
 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am …………… 
ortsüblich bekannt gemacht. 
 
 
 
Straelen, ………………………….. 
 
   __________________ 
   (Bernd Kruse) 
   Bürgermeister 
 

  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB des Vorentwurfes dieses Be-
bauungsplanes wurde am ………………. öffent-
lich bekannt gemacht. Der Vorentwurf Bebau-
ungsplanes Nr. 80 „Körversweg“ und die Begrün-
dung haben gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit 
vom …………………. bis einschließlich 
…………….... zu jedermanns Einsichtnahme öf-
fentlich ausgelegen. 
 
 
 
 
 
 
Straelen, ………………………….. 
 
 
   __________________ 
   (Bernd Kruse) 
   Bürgermeister 
 

 Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
des Entwurfes dieses Bebauungsplanes wurde 
am ………………. öffentlich bekannt gemacht. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 80 
„Körversweg“ und die Begründung haben gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom …………………. 
bis einschließlich …………….... zu jedermanns 
Einsichtnahme öffentlich ausgelegen. 
Sämtliche Unterlagen waren auf der Internetseite 
der Stadt Straelen abrufbar https://www.strae-
len.de/de/bekanntmachungen/ und zusätzlich 
über das zentrale Internetportal des Landes Nord-
rhein-Westfalen www.bauleitplanung.nrw.de im 
Internet im Beteiligungszeitraum einsehbar. 
 
Straelen, ………………………….. 
 
 
   __________________ 
   (Bernd Kruse) 
   Bürgermeister 
 

Die von der Planung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die 
benachbarten Gemeinde sind frühzeitig am 
………….. von der Planung unterrichten und zur 
Äußerung auch im Hinblick zur Abgabe auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad 
der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB aufgefordert worden. 
 
Straelen, ………………………….. 
 
 
   __________________ 
   (Bernd Kruse) 
   Bürgermeister 
 

 Die von der Planung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die 
benachbarten Gemeinde sind am ………….. zur 
Abgabe einer Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB aufgefordert worden. 
 
 
 
 
Straelen, ………………………….. 
 
 
   __________________ 
   (Bernd Kruse) 
   Bürgermeister 
 

 
 

Dieser Bebauungsplan Nr. 80 „Körversweg“ ist 
vom Rat der Stadt Straelen gem. § 10 Abs. 1 
BauGB am …………………. als Satzung be-
schlossen worden. 
 
Straelen, ………………………….. 
 
 
   __________________ 
   (Bernd Kruse) 
   Bürgermeister 
 

 Dieser Bebauungsplan Nr. 80 „Körversweg“ und 
die beigefügte Begründung wird hiermit ausgefer-
tigt. 
 
Straelen, ………………………….. 
 
 
 
   __________________ 
   (Bernd Kruse) 
   Bürgermeister 
 

Die Plangrundlage entspricht den Anforderungen 
des § 1 der Planzeichenverordnung vom  
18. Dezember 1990. Katasterstand Juli 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borken, den ………………………….. 
 
 
   ___________________ 
   (Martin Wülfing) 
   Öffentl. best. Verm.-Ing. 
 

 Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes 
Nr. 80 „Körversweg“ und die Stelle, bei der der 
Plan auf Dauer während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden kann und wo über 
den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am 
……………………………. ortsüblich bekannt ge-
macht worden. 
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften und von Mängeln der Abwägung so-
wie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) 
und weiter auf die Fälligkeit und das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) 
hingewiesen worden. 
Die Satzung ist am ………………………… in Kraft 
getreten. 
 
Straelen, ………………………….. 
 
 
   __________________ 
   (Bernd Kruse) 
   Bürgermeister 
 

 

FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN SOWIE BINDUNGEN FÜR BEFPLANZUNGEN UND DIE ERHALTUNG VON 
BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN SOWIE VON GEWÄSSERN  
gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB 

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

 
 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen     – s. TF Nr. 6 

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

 
 
Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

SONSTIGE PLANZEICHEN 

 
 
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs gem. § 9 (7) BauGB 

 
 
Abgrenzung unterschiedlicher Maße (z.B. § 16 (5) BauNVO) 

 
 
Parallele z.B. 3,0 Maßzahl in Metern (m) 

 Bemaßung z.B. 3,0 Maßzahl in Metern (m) 

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME VON FESTSETZUNGEN NACH ANDEREN GESETZLICHEN 
VORSCHRIFTEN UND DARSTELLUNGEN gem. § 9 (6) BauGB 

 
 
Gebäude vorhanden 

 Flurgrenze 

 
 

Flurstücksgrenze 

Straelen Gemarkungsname 

 
Flurbezeichnung 

 
 

Flurstücksnummer 

 
 
Geländehöhe in Metern (m) bezogen auf Normalhöhennull (NHN) 
aus Befliegungsdaten im 1m Raster (Laserscanning) Genauigkeit ± 0,2 m 

z. B. FH 78,6 Firsthöhe in Metern (m) bezogen auf Normalhöhennull (NHN) 
aus Befliegungsdaten (Laserscanning) Genauigkeit ± 0,2 m 

 

Zeichnerische Festsetzungen (ZF) 

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO 
 

 

Sonstiges Sondergebiet 
„gewerbliche Schweinetier- 
haltungsanlagen“ 

 (§ 11 BauNVO)      – s. TF Nr. 1 

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18-21BauNVO 

 
 

Baumassenzahl  

 0,8 Grundflächenzahl  

 II Zahl der Vollgeschosse – als Höchstmaß  

 max. GH Gebäudehöhe – als Höchstgrenze in Meter (m)  
bezogen auf Normalhöhennull (NHN)    – s. TF Nr. 2 

 max. AH Anlagenhöhe – als Höchstgrenze in Meter (m)  
bezogen auf Normalhöhennull (NHN)    – s. TF Nr. 2 

BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, 
§§ 22, 23 BauNVO 

 o offene Bauweise 

 a abweichende Bauweise     – s. TF Nr. 3 

 Baugrenze 

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB 

 
 

Straßenbegrenzungslinie 

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT; DEN HOCHWASSERSCHUTZ 
UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES 
gem. § 9 (1) Nr. 16 BauGB 

 
 
Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen 

  Zweckbestimmung z.B. 

 GStr Gewässerrandstreifen     – s. TF Nr. 10 

 

RECHTSGRUNDLAGEN 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 184) geändert 
worden ist 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom 
21. Juli 2018; zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. 
S. 1086), in Kraft getreten am 22. September 2021 

§ 34 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. 
NRW. S. 904), in Kraft getreten am 16. Juli 2021 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert 
worden ist 

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S: 926) zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470), in Kraft getreten am 29. Dezember 2021 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 88) geändert worden ist 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 1362) geändert worden ist 

Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG NRW) 
vom 21. Juli 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 139), in Kraft 
getreten am 19. August 2022 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994  
(GV. NRW. 1994 S. 666), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 
490), in Kraft getreten am 26. April und am 1. Januar 2023 (Nummer 13 und 14) 

Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht 
(Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516), geändert 
durch Verordnung vom 5. November 2015 (GV. NRW. S. 741), in Kraft getreten am 
21. November 2015 

§ 1 der Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches vom 7. Juli 1987 (GV. NRW. S. 220), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 14. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1473) 

Hauptsatzung der Stadt Straelen vom 8. November 1999, zuletzt geändert durch die 11. Änderung 
vom 5. März 2021, in Kraft getreten am 16. März 2021 
 
jeweils in den zurzeit geltenden Fassungen zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 

Maßnahmen zur Erzeugung erneuerbarer Energien (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB) 
9  Anlagen zur Gewinnung solarer Strahlungsenergie sind nur auf Dachflächen, Außenwandflächen 

und über Stellplatzflächen zulässig. 

Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen, 
gemeindliche Regelungen, nachrichtliche Übernahmen (§ 9 (6) BauGB 
Gewässerschutz (§ 9 Abs. 6 BauGB) 
10  Im Gewässerrandstreifen (GStr) ist die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen, soweit sie 

nicht standortgebunden oder wasserrechtlich erforderlich sind, unzulässig. 


